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Planung der ökonomischen Materialverwen
dung und Bilanzierung materialwirtschaft
licher Aufgaben4 5

21. Lieferseitige Bilanzinformationen
— von den Produzenten

an die bilanzbeauftragten bzw. bilanzie
renden Organe und die übergeordneten Or
gane der Produzenten sowie 

Verbraucherseitige Planinformationen (Be
darfsnachweis) einschließlich der technisch
ökonomisch begründeten Normative des 
Materialverbrauchs und des Energiever
brauchs
— von den Hauptverbrauchern

an die Fondsträger 29. 8. bzw.
5. 9.1977B

— von den den WB unterstellten Kombi
naten
an die WB (Fondsträger) sowie

— von den Räten der Kreise
an die Räte der 3ezirke ■ 5. 9.1977

22. Verbraucherseitige Planinformationen . (Be
darfsnachweis) auf der Grundlage von tech
nisch-ökonomisch begründeten Normativen 
des Materialverbrauchs und des Energiever
brauchs
— von den Fondsträgern (einschließlich Pro

duktionsmittel- und Konsumgütergroß
handel)
an die bilanzbeauftragten bzw. bilanzie
renden Organe und an das Ministerium 
für Materialwirtschaft im Umfang der 
zentralen Nomenklatur der Normative des 
Materialverbrauchs und der Nomenklatur 
derMES 16. 9.1977

(Dieser Termin ist verbindlich, soweit die bi
lanzierenden bzw. bilanzbeauftragten Organe 
mit den Fondsträgern keine gesonderte zeit
liche Staffelung der Termine bei Einhaltung 
des Endtermins 28. 9.1977 gemäß Ziff. 23 ver
einbaren.)

23. Abstimmungen der bilanzbeauftragten bzw. 
bilanzierenden Organe mit den übergeordne
ten Organen der Produzenten sowie den An
fallstellen für Sekundärrohstoffe und den 
Fondsträgern (einschließlich Produktionsmit
tel- und Konsumgütergroßhandel)
(Die bilanzierenden bzw. bilanzbeauftragten 
Organe vereinbaren mit den Fondsträgern 
eine zeitliche Staffelung der Termine bei Ein
haltung des Endtermins.) 28. 9.1977

24. Übergabe von Vorschlägen zu den Norma
tiven des Materialverbrauchs, einschließlich 
der Nachweise der durch wissenschaftlich- 
technische sowie andere Maßnahmen erziel
ten Veränderungen der Normative (auf Vor
druck 1821) und zu den Normativen des Ener
gieverbrauchs
— von den den Ministerien unterstellten 

Kombinaten, den VVB und den Bezirks- 
bauämtem
an die übergeordneten Ministerien und — 
das Ministerium für Materialwirtschaft 
(zweifach) sowie an die Staatliche Plan
kommission 21. 9.1977

4 Die bilanzierenden bzw. bilanzbeauftragtem Organe sind nicht 
berechtigt, abweichend von den Festlegungen der Planungsordnung 
zusätzliche Informationen zu fordern, die nicht von der Staatlichen 
Plankommission bestätigt sind.

5 entsprechend dem Zeitpunkt der Einreichung der komplexen Plan
entwürfe

— von den Ministerien (zweifach)
an das Ministerium für Materialwirt
schaft (gemäß der zentralen Normativno- 
menklatu'r) bzw. an das Ministerium für 
Kohle und Energie (Teil А der Normativ
nomenklatur) sowie an die Staatliche 
Plankommission

25. Übergabe von mit den Verbraucherbereichen 
abgestimmten Vorschlägen zu den Vorrats
normativen
— von den bilanzbeauftragten bzw. bilanzie

renden Organen
an die bilanzverantwortlichen Ministerien

— von den bilanzverantwortlichen Ministe
rien

an das Ministerium für Materialwirtschaft 
(ohne feste Brennstoffe) 

für feste Brennstoffe
— von den bilanzverantwortlichen Ministe

rien
an das Ministerium für Kohle und Energie

26. Informationen über die vorgesehene Bedarfs
deckung aus Staatsfonds auf der Grundlage 
der Bilanzentwürfe durch die bilanzbeauf
tragten bzw. bilanzierenden Organe gegen
über den Fondsträgern

27. Bestätigung der Normative des Materialver
brauchs (gemäß der zentralen Normativ
nomenklatur) und der Vorratsnormative 
(ohne feste Brennstoffe) durch das Ministe
rium für Materialwirtschaft sowie der Nor
mative des Energieverbrauchs (Teil А der 
Normativnomenklatur) und der Vorratsnor
mative für feste Brennstoffe durch das Mini
sterium für Kohle und Energie

28. Abstimmungen der Ministerien und anderen 
zentralen Staatsorgane mit den Aufkommens
und Versorgungsbereichen zu den Bilanzent
würfen für Staatsplanpositionen und weitere 
zentral festgelegte Positionen sowie des Mini
steriums für Materialwirtschaft mit den 
Bilanzbereichen zu den Bilanzentwürfen für 
komplexe volkswirtschaftliche Aufgaben der 
Materialökonomie

29. Übergabe von MAK-Bilanzentwürfen — 
vorab
— von den Ministerien und anderen zentra

len Staatsorganen für Bilanzen, bei denen 
wesentliche Probleme bestehen
an die Staatliche Plankommission

— von den Ministerien und anderen zentra
len Staatsorganen für Bilanzen zu kom
plexen volkswirtschaftlichen Aufgaben der 
Materialökonomie
an das Ministerium für Materialwirtschaft

30. Übergabe der bestätigten Normative des 
Materialverbrauchs (gemäß der zentralen 
Normativnomenklatur) und Vorratsnormative 
(ohne feste Brennstoffe)
sowie des mit den bilanzverantwortlichen 
Ministerien abgestimmten Entwurfs zur Bi
lanzierung des volkswirtschaftlichen Kom
plexes Verpackung
— vom Ministerium für Materialwirtschaft 
und der bestätigten Normative des Energie
verbrauchs (Teil А der Normativnomenkla
tur) sowie der Vorratsnormative für feste 
Brennstoffe
— vom Ministerium für Kohle und Energie 

an die Staatliche Plankommission

30. 9.1977
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30. 9.1977

30. 9.1977

21.10.1977

21.10.1977

19.10.1977

21.10.1977

1.11.1977


